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RS OGH 1962/3/16 2Ob83/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1962

Norm

EKHG §9 B

EKHG §11

KFG 1955 §18 Abs5

Rechtssatz

Der Ausfall der Decklichter des Lastkraftwagenzugs bedeutet einen Fehler in der Bescha7enheit oder ein Versagen der

Verrichtungen des Kraftfahrzeuges; der Halter dieses Fahrzeuges wäre daher von den Folgen des Unfalls im

Zusammenhang mit dem Ausfall der Beleuchtung nur dann loszuzählen, wenn er dargetan hätte, daß durch die

Verkehrsregelung und Verkehrssicherung seitens der Verkehrspolizei - die den Wagen wegen des Lichtdefektes

angehalten hatte - der Ausfall der rückwärtigen Beleuchtung des Lastkraftwagenzugs in jeder Weise behoben worden

ist.
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